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Die „überlange Verfahrensdauer“ und die „rechts-
staatswidrige Verfahrensverzögerung“ begegnen häu-
fig als Argumente der Verteidigung in Strafverfahren,
wenn es darum geht, ein möglichst geringes Strafmaß
zu erstreiten. 

Nach der sogenannten Vollstreckungslösung findet
eine solche Verzögerung dadurch Beachtung, dass ein
bestimmter Teil der Strafe als bereits vollstreckt be-
stimmt wird.

Teilweise wird sogar vertreten, die rechtsstaatswidrige
Verzögerung könne zu einem Verfahrenshindernis füh-
ren. Eine Bestrafung wäre dann aus prozessualen
Gründen nicht mehr möglich.

Diesen Gedanken wollte jüngst ein vormals im Dienst
des Landes Hessen stehender Kriminaloberkommissar
zu seinen Gunsten fruchtbar machen.

Erfolg hatte er damit nicht. In seinem lehrreichen
 Beschluss vom 10.10.2014 hat ihn das Bundesverwal-
tungsgericht dargelegt, dass schwerwiegende Verfeh-
lungen, die eine Entfernung aus dem Beamtenverhält-
nis rechtfertigen können, nicht durch Zeitablauf obsolet
werden. Die Entscheidung zeigt einmal mehr die un-
terschiedliche Zielrichtung von Strafverfahren und Dis-
ziplinarverfahren auf.

1. Der Fall

Der Beamte war im November 2007 zu einer zehnmo-
natigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, ver-
urteilt worden, weil er zwischen November 2001 und
März 2004 in 20 Fällen das Dienstgeheimnis verletzt
hatte. Für eine Tat sieht § 353 b Abs. 1 StGB bereits
eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor.

Inhalt

I. Die Zeit heilt nicht alle Wunden! ..............................................................................................................1

1. Der Fall ..................................................................................................................................................1

2. Die Entscheidung....................................................................................................................................1

3. Fazit ........................................................................................................................................................3

II. Neues auf Rehmnetz ..................................................................................................................................3

III. Beamtenblog ..............................................................................................................................................3

von Christian Horvat, Rechtsanwalt
meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft

newsletter
Beamtenrecht Ausgabe 12, Dezember 2014

Personal

I. Die Zeit heilt nicht alle Wunden!

Der Beamte „hatte jeweils vertraulich oder geheim ein-
gestufte Dokumente der Polizei oder des Verfassungs-
schutzes über Ermittlungen und Erkenntnisse mit isla-
mistischem Bezug einem Journalisten übergeben“.

Die Disziplinarklage wurde erst im Januar 2011 erho-
ben und der Beamte aus dem Dienst entfernt.

Der beklagte und schließlich aus dem Dienst entfernte
Beamte zog sodann vor das Bundesverwaltungsge-
richt. Sein Heil suchte er in der nach seiner Auffassung
grundsätzlichen Rechtsfrage, „ob die Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis bei der unangemessen langen
Dauer des Disziplinarverfahrens wegen der sich 
daraus ergebenden, vom Dienstherren verursachten
Nachteile aus Fürsorgegründen verwirkt sein kann“.

2. Die Entscheidung

Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Ansinnen des
Beschwerdeführers mit zwei wesentlichen Argumenten
eine Absage erteilt. 

Zum einen sah es keine grundsätzliche Bedeutung in
der von ihm aufgeworfenen Frage. Denn selbige war
bereits „ausdrücklich geklärt“.

Von und mit Dr. Maximilian Baßlsper-
ger. Er ist Experte auf dem Gebiet
des öffentlichen Dienstrechts und seit
15 Jahren als Kommen tator für das
Bayerische Beamtenrecht tätig.
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Zum anderen vermag die Anwendung der bereits be-
stehenden Rechtsprechung auf dem Fall den Be-
schwerdeführer nicht zum Erreichen seines Ziels zu
verhelfen.

Die Rechtsprechung hat insofern folgende Grundsätze
aufgestellt, die das Bundesverwaltungsgericht auch
vorliegend angewendet hat.

„Die gegen Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK verstoßende
unangemessen lange Dauer eines behördlichen oder
gerichtlichen Verfahrens kann nicht dazu führen, dass
dem Verfahrensbeteiligten eine Rechtstellung zu-
wächst, die ihm nach dem innerstaatlichen materiellen
Recht nicht zu steht.“

Das hat zur Folge, dass ein solcher Verstoß nur zu be-
rücksichtigen ist, wenn dies rechtlich vorgeschrieben
oder wenigstens zulässig ist.

Im Hinblick darauf, dass der Zweck der disziplinari-
schen Sanktionierung nicht in der Vergeltung began-

genen Unrechts, sondern in der Integrität des Be-
rufsbeamtentums und der Aufrechterhaltung der Funk-
tionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu sehen ist,
lässt sich Folgendes ableiten:

Ergibt eine Gesamtwürdigung aller be- und entlasten-
den Umständen, dass die „Entfernung aus dem Beam-
tenverhältnis geboten ist, kann nicht davon abgesehen
werden, weil das Disziplinarverfahren unangemessen
lange gedauert hat [...] Ergibt die Gesamtwürdigung da-
gegen, dass eine pflichtenmahnende Disziplinarmaß-
nahme ausreichend ist, steht fest, dass der Beamte im
öffentlichen Dienst verbleiben kann. Hier kann eine un-
angemessen lange Verfahrensdauer bei der Bestim-
mung der Disziplinarmaßnahme aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit mildernd berücksichtigt werden, wenn
das disziplinarrechtliche Sanktionsbedürfnis wegen der
mit dem Verfahren verbundenen Belastungen gemin-
dert ist“.
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3. Fazit

Das Bundesgericht hat also klargestellt, dass in Fällen,
in denen der Beamte als solcher nicht mehr tragbar ist,
kein Statuserhalt durch etwa zu langsames Agieren
des Verwaltungsapparats möglich sein soll.

Vielmehr wird der Betroffene auf Entschädigungsan-
sprüche wegen der unangemessen langen Verfah-
rensdauer nach §§ 198 ff. GVG verwiesen.

Außerdem werde er „ggf. darauf verwiesen, die sozial-
rechtlichen Schutzvorschriften in Anspruch zu nehmen“.

Von A10 zu Hartz IV; ein tiefer Fall; der Hinweis des
Gerichts auf diese Konsequenz zeigt, dass bei man-
cher Verfehlung keine Nachsicht mehr erwartet werden
kann.

Dr. Christian Horvat
Rechtsanwalt
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News: Whistleblowing: Risiko für Beamtinnen und
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News: Sachsen: Das Sächsische Dienstrechts-
neuordnungsgesetz

III. Beamtenblog

Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
Baßlsperger auf rehmnetz.de zu aktuellen Themen
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